
AOPA-Erfolge gegen die ZÜP
Die ZÜP kommt jetzt vor das Bundesverfassungsgericht!

(Zuverlässigkeitsüberprüfung für alle Piloten)
Die AOPA-Germany kämpft weiter!!!

Endlich! Die ZÜP wird höchstrichterlich überprüft
Seit 26.06.07 sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Das 
Verwaltungsgericht Darmstadt Az.: 5 E 1854/06(3) hat, anders als 
die bisher mit dem Thema ZÜP befassten Gerichte nicht nur Zweifel 
an der Verfassungsmässigkeit geäußert, sondern handelt. Das VG 
Darmstadt ruft direkt das Bundesverfassungsgericht mit einem sog. 
Vorlagebeschluss nach § 80 BVerfGG i.V. m. Art. 100 GG an. Dies 
bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht ohne weitere Instanzen 
die Frage zu prüfen hat, ob § 7 LuftSiG verfassungsgemäß ist. 

Bislang war das anders: Selbst nachdem wir in den erfolgreichen AOPA 
� Klagen jeweils in der 1. Instanz erfolgreich waren, wurde von den 
Behörden auf Weisung von oben Berufung eingelegt. Unser Hinweis, 
dass eine schnelle gerichtliche Klärung durch eine Sprungrevision im 
Interesse aller sei, wurde nicht beachtet. Somit wurde jeweils eine 
unnötige weitere Instanz angerufen. Wir haben den Eindruck, dass die 
Verfahren bewußt verzögert werden. Wovor haben die ZÜP-Befürworter 
Angst? Glauben Sie selbst nicht mehr an die Verfassungsmässigkeit? 

Wir haben alle relevanten Behörden und Ministerien schriftlich 
aufgefordert, den ZÜP-Zwang auszusetzen.

Generalverdacht gegen alle Piloten, auch wenn die Politik das 
anders nennt
Es geht um uns, aber auch um den Rechtsstaat. Es geht um unsere 
freiheitlichen Bürgerrechte. Erst der gläserne Pilot, dann der gläserne 
Bürger!!!???
Die AOPA hatte sich von Anfang an gegen diesen ungeheuren 
Generalverdacht gegen eine einzige Bevölkerungsgruppe gewandt, 
gegen bislang und meist jahrzehntelang völlig unbescholtene Bürger 
und Steuerzahler. 

Wir wissen: es geht nur um reinen Aktionismus der Politik. Der 
angestrebte Zweck wird nicht erreicht. Piloten sind keine Terroristen. Sie 
sind auch nicht verdächtiger als jede andere Bevölkerungsgruppe. Die 
Gefahr kleiner Einmots und Zweimots wird gegenüber der Bevölkerung 
aufgebläht. 
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In den deutschen Verfassungsschutzberichten gibt es bis heute keinerlei 
Hinweise auf Verdachte gegen Piloten. Auch der Terrorist Atta war 
ein Schläfer, der nicht auffällig war. Er wäre nicht als unzuverlässig 
eingestuft worden. Der Irr�ieger von Frankfurt war krank und hatte 
nicht einmal eine Lizenz. Ausländische Piloten oder deutsche Piloten 
mit ausländischen Lizenzen werden nicht erfasst. Die jetzt zusätzlich 
vom Bundesinnenminister gewünschten Sicherheitsgesetze (Online-
Computerdurchsuchung, Telefonüberwachung, Nutzung der Maut-
Daten, Fingerabdrücke, Passbilder), öffnen mittlerweise vielen Bürgern 
die Augen. Wir Piloten wurden nur zuerst ausgesucht, da wir umfassend 
registriert sind und eine Minderheit darstellen.

Es gibt keine Zuverlässigkeitskriterien / Negativkriterien
Es gibt bis heute keine gesetzliche De�nition der Unzuverlässigkeit 
oder einen Katalog der Kriterien, weder im Luftsicherheitsgesetz noch 
in der neuen VO. Die vielen Behörden haben völlig unterschiedliche 
Bewertungen. 

Es gibt zahlreiche Piloten, die aus rechtsstaatlichen Gründen die ZÜP 
verweigern. Diese gelten als unzuverlässig. 

Andere haben gemeint, sie hätten nichts zu befürchten und haben den 
Antrag gestellt. Wir haben aber leider auch Piloten, die zwar irgendeine 
Vorstrafe haben oder sogar eingestellte Ermittlungsverfahren oder 
sonstige Umstände, die den Luftsicherheitsbehörden nicht gefallen, 
z. B. eine unbezahlte Rechnung. Diese Piloten gelten als unzuverlässig. 
Insolvenzvergehen, wechselseitige Strafanzeigen unter Geschäftsleuten 
oder Erben, Beleidigung im Straßenverkehr, Schulden mit angeblicher 
Erpressbarkeit führen zur Versagung der Zuverlässigkeit. Etliche Piloten 
sind nur deshalb vorbestraft, weil sie sich z. B. bei Insolvenzen nicht 
gegen Strafbefehle wehren konnten oder wollten, oder weil schlichtweg 
Zahlungsprobleme zu Betrugsvorwürfen etc. geführt haben. Wir wollen 
Vorstrafen nicht bagatellisieren. Aber diese Vergangenheit hat keine 
Aussagekraft für die �iegerische Zuverlässigkeit oder �terroristische� 
Gefahr. Viele Piloten resignieren, manche kämpfen oder wandern mit 
ihren Lizenzen ins Ausland ab. 



AOPA-Musterklagen 
Die AOPA-Germany hatte nach den ersten Gesprächen mit Regierung und 
Abgeordneten wenig Hoffnung auf Einsicht. Wir setzen seither unsere 
Erwartung in die Gerichte. Wir hatten eine Verfassungsbeschwerde 
und Musterklagen eingereicht. Dies bedeutet aber auch einen 
mühsamen und langjährigen Weg. Immerhin gibt es 23 teils sehr kleine 
Luftfahrtbehörden in den Bundesländern. Es gibt keine einheitliche 
Behördenpraxis. In Deutschland gibt es 34 Verwaltungsgerichte mit 
unterschiedlichster Rechtsprechung, teilweise selbst innerhalb eines 
Gerichtes. 

Positiv sind die von der AOPA erfolgreich durchgeführten 
Musterverfahren: 

VG Braunschweig, Beschluss vom 10.10.2005 � Az.: 2B247/05

VG Minden, Beschluss vom 07.11.2005 � Az.: 3L735/05

VG Hamburg, Beschluss vom 08.02.2006 � Az.: 5E3691/05

VG München, Urteil im Hauptsacheverfahren  
vom 28.09.2006 � Az.: M24K06.2603

VG Karlsruhe, Beschluss vom 30.10.2006 � Az.: 11K247/06

VG Karlsruhe, Beschluss vom 05.03.2007 � Az.: 3K3010/06

VG Stuttgart, Urteil im Hauptsacheverfahren  
vom 28.03.2007 � Az.: 3K3209/06

VG Darmstadt, Beschluss vom 27.06.2007 � Az.: 5E1854/06(3)

Nur wenige der Gerichtsentscheidungen sind rechtskräftig. Einige 
Gerichte zögern mit Entscheidungen bis heute. Sie warten wohl darauf, 
dass andere Gerichte Musterentscheidungen bekannt geben. Die AOPA 
hat in allen Verfahren beantragt, dass das Bundesverfassungsgericht 
unmittelbar entscheiden soll. Diesen Weg scheuen die meisten Gerichte. 
Die AOPA-Germany stellt sich mit ihren Musterverfahren auf den Gang 
durch die Instanzen ein. Wir haben die Hoffnung, zumindest in einem 
Verfahren eine sog. Sprungrevision direkt zum Bundesverwaltungsgericht 
zu erreichen. Letzten Endes wird das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden. Es geht um unsere Grundrechte!

Sibylle Glässing - Deiss , Vizepräsidentin der AOPA-Germany
Stand 15.07.2007

Wiederholungsintervalle derzeit noch 2 Jahre 
Die erforderliche Verordnung ist erst jetzt seit 02.06.07 in Kraft 
Seit Erlass des Gesetzes sind mehr als zwei Jahre vergangen! Die 
Intervalle der ZÜP wurden auf fünf Jahre festgelegt. Allerdings 
gilt dies erst ab 01.01.2009. Bis dahin gilt eine Frist von zwei 
Jahren, weil die sogenannte Nachberichtsp�icht von den 
Behörden aus technischen Gründen bisher noch nicht wirksam 
durchgeführt werden könne (siehe AOPA-News vom 09.02.2007). 
 
Dies bedeutet derzeit, dass selbst die Piloten, die bereits einen 
positiven ZÜP-Bescheid erhalten haben, binnen zwei Jahren nach dem 
Ausstellungsdatum des positiven ZÜP-Bescheides unaufgefordert einen 
neuen Antrag stellen müssen. Nach § 5 Abs. 1 der VO sind die Piloten ab 
jetzt verp�ichtet, spätestens drei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer 
die ZÜP erneut (ohne Aufforderung) �freiwillig� zu beantragen. Die 
Kosten sollen � 5 �� 150 betragen. 

Dauerüberwachung durch die Nachberichtsp�icht
Ganz neu ist die Formulierung der sog. Nachberichtsp�icht. Sämtliche 
dieser Behörden und Stellen müssen ein Register über die angefragten 
Piloten anlegen. Wird irgendein Vorfall bekannt, unabhängig von den 
ohnehin geplanten weiteren Wiederholungsüberprüfungen, auch z. B. 
erst ein Ermittlungsverfahren oder nicht rechtskräftige Verfahren, 
muss dies unaufgefordert an die Luftsicherheitsbehörde gemeldet 
werden. Betroffen sind alle Piloten. Mit dem Trick der �freiwilligen 
Antragstellung� wird das Datenschutzgesetz ausgehebelt und die 
Kostenp�icht auf den Piloten verlagert. 

Datenbanken / Datenmonster
Wir Piloten gelten offensichtlich als so gefährlich, dass bei diesen 
Behörden und Stellen Informationen eingeholt und Daten gesammelt 
werden:
1.	 Polizeivollzugsbehörden der Länder
2.	 Verfassungsschutzbehörden der Länder
3.	 Bundeskriminalamt
4.	 Zollkriminalamt
5.	 Bundesamt für Verfassungsschutz
6.	 Bundesnachrichtendienst
7.	 Militärischer Abschirmdienst
8.	 Stasi - Unterlagenbehörde
9.	 Ausländerzentralregister
10.	 Ausländerbehörden 
11.	 Flugplatzbetreiber
12.	 Luftfahrtunternehmen
13.	 Arbeitgeber 

Ich leiste meine Angaben und die Unterschrift unter nachhaltigem 
Protest gegen diese Überprüfung. Ich verweise auf die von der 
AOPA Germany e.V. eingelegten zahlreichen erfolgreichen 
Musterverfahren. Soweit ich einen Kostenbescheid erhalten 
werde, gilt meine Zahlung unter Vorbehalt, auch soweit dies 
im Zahlungsbeleg nicht nochmals gekennzeichnet wird.
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Empfehlung für Musterprotest
Auch wenn Sie den Antrag zur ZÜP auch im Falle künftiger 
Wiederholungen leider unterschreiben müssen oder wollen 
(nicht jeder ist ein Widerstandskämpfer oder hat Geld und 
Nerven für Klagen oder Sie brauchen die Lizenz dringend). Bitte 
formulieren Sie zumindest Ihren Unmut oder Protest.


